
Satzung

des

Skiclub Essingen, 73457 Essingen

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen .Skiclub Essingen". Er soll in das Vereinsregister eingetragen
werden; nach der Eintragung lautet der Name "Skiclub Essingen e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Essingen.

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

4. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes. Der Verein und seine
Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des
Württembergischen Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbänden, deren Sportarten im
Verein betrieben werden.

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze

1. Vereinszweck ist die PflJge und die Förderung des Sports insbesondere des Skisports. Der
Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss
von parteipolitischen, rassistischen und konfessionellen Gesichtspunkten der Gesundheit der
Allgemeinheit, insbesondere der Jugend, zu dienen.

2. Der Verein verfolgt auslchließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts .steuerbeqünstiqte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig - er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten bei ihrem
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge
zurück noch haben sie irgendeinen Anspruch auf Vereinsvermögen.

3. Für Tätigkeiten im Dienst des Vereins können nach Vorstandsbeschluss und Haushaltslage
angemessene Vergütungjen bezahlt werden. Es darf keine Person durch Ausgaben die dem
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
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Der Verein besteht aus

§ 3 Mitgliedschaft

• Ordentlichen Mitgliedern (natürliche Personen)
• Kurzzeitmitgliedern (Teilnehmer an Kursen und Lehrgängen)
• Außerordentlichen Mitgliedern (iuristische Personen, Personengesellschaften und nicht

rechtsfähige Vereine)

§4 Vereinsjugend

1. Alle Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr und alle regelmäßig in der
Vereinsjugendarbeit tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Vereinsjugend des
Skiclub Essingen.

2. Die Vereinsjugend gibt sich durch die Jugendvollversammlung eine Jugendordnung im
Rahmen dieser Satzung.

3. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbst im Rahmen dieser Satzung und der
Jugendordnung. Sie entscheidet selbst über die Verwendung der ihr direkt zufließenden
Jugendfördermittel und der ihr im Rahmen des Haushaltsplans zufließenden Mitteln.

4. Im Rahmen der Jugendordnung sind in der Jugendvollversammlung alle Mitglieder der
Vereinsjugend, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, stimmberechtigt.

5. Der Jugendleiter muss das 18. Lebensjahr vollendet haben, der stellvertretende Jugendleiter
muss das 14. Lebensjahr vollendet haben.

6. Die Jugendvollversammlung muss mindestens einmal im Jahr zusammentreten.

7. Nach ihrer Verabschiedu 9 durch die Jugendvollversammlung bestätigt der Gesamtvorstand
die Jugendordnung auf seiner nächsten Sitzung und setzt sie damit in Kraft. Gleiches gilt für.. I
Anderungen der Jugendordnung.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch einen Beschluss des Vorstandes aufgrund eines
schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag
Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.

2. Eine Ablehnung des Auf~ahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf,
ist unanfechtbar. I

3. Die ordentliche MitgliedS~haft beginnt mit der Bestatigung des Aufnahmeantrages durch den

4. ~:::e~t:itgliedSChaft J mehrtägige Lehrgänge und Kurse kann bei der Kurs- bzw.
Lehrgangsanmeldung b6antragt werden. Sie beginnt mit dem ersten Kurs- bzw.
Lehrgangstag. I

5. Der Beginn der Mitglie:chaft eines außerordentlichen Mitgliedes wird durch besondere
Vereinbarung zwischen d

l
m außerordentlichen Mitglied und dem Verein festgelegt.
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6. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders verdient gemacht
haben, können auf Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

§ 6 Beendigung der M"tgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitgliedes endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

2. Der Austritt eines ordentlichen Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand
bis spätestens 30. September und wird mit Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam,
sofern die Mindestmitgliedschaftsdauer von 1 Jahr bis dahin erfüllt ist. Für die
Austrittserklärung Mindenjähriger gelten die für den Aufnahmeantrag geltenden Regelungen
entsprechend. I

3. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden,
wenn das Mitglied I
• die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt
• die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt
• mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz

zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist.

Vor der Entscheidung üJer den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu
geben, sich mündlich odJr schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer
Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss
ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu
geben. Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Berufungsrecht zu.

4. Die Beendigung der KurzkeitmitgliedSChaft erfOlgt automatisch mit dem Ende eines Lehrgangs
oder Kurses.

5. Die Beendigung der außerordentlichen Mitgliedschaft ergibt sich aus der zwischen dem
außerordentlichen lVIitglied und dem Verein getroffenen Vereinbarung.

§ 7 Beiträge und Dienstleistungen

1. Die ordentlichen MitgliedL sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Erhebung von
Aufnahmegebühren kann eingeführt werden.

Zur Finanzierung besonderer Vorhaben können auch Umlagen erhoben werden.

Über die Einführung von !AufnahmegebÜhren und die Erhebung von Umlagen sowie über die
Höhe der Mitgliedsbeiträge beschließt die Mitgliederversammlung.

Durch die MitgliederveriammlUng können auch sonstige Dienstleistungen, die von den
Mitgliedern zu erbringen sind, beschlossen werden.

I
Einzelheiten regelt die lBeitragsordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung
beschlossen wird. I

2. Die Höhe der Beiträge bei Kurzzeitmitgliedschaft regelt die Beitragsordnung des Vereins.

3. Die Beiträge der auß rordentliChen Mitglieder werden durch besondere Vereinbarung
zwischen dem außerordentlichen Mitglied und dem Vorstand des Vereins festgesetzt.

I Datum: 25.Mai 2019 I Version 04 S.eite 3 von 8



§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Für die Mitglieder sind dilse Satzung und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse
der Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu
fördern und alles zu ~nterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins
entgegensteht. I

2. Jedes über 16 Jahre altes ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein
durch Ausübung des Antrags- Diskussions- und Stimmrechts an Mitgliederversammlungen
teilzunehmen.

3. Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und die Ein~ichtungen des Vereins zu benutzen.

4. Kurzzeitmitglieder sind berechtigt, die für den Lehrgang oder Kurs erforderlichen
Einrichtungen des Vereins zu benutzen. Kurzzeitmitglieder haben kein Stimmrecht und kein
aktives und passives Wahlrecht. Es steht ihnen des Recht zu, an der Mitgliederversammlung
teilzunehmen. Versicherungsschutz besteht wie bei den ordentlichen Mitgliedern über den
Württembergischen Landessportbund.

5. Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtigt, nach Maßgabe der vom Vorstand gefassten
Beschlüsse bestimmte Einrichtungen des Vereins zu benutzen. Außerordentliche Mitglieder
haben kein aktives unt:passives Wahlrecht. Es steht ihnen das Recht zu, an der
Mitgliederversammlung t ilzunehmen. Versicherungsschutz besteht wie bei den ordentlichen
Mitgliedern über den Wü embergischen Landessportbund.

§ 9 Organe

Die Organe des Vereins sind:

• Die Mitgliederversammlung
• Der Vorstand

§ 10 Mitgliederversam lung

1. Die Mitgliederversammlurg findet einmal jährlich im Frühjahr nach der Wintersaison statt.

2. Die Mitgliederversamml~ng ist vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Essingen unter Einhalt Ing einer Frist von 2 Wochen und unter Bekanntmachung der
Tagesordnung, in der die Gegenstände der Beschlussfassung zu bezeichnen sind,
einzuberufen.

3. Die Mitgliederversammlumg hat folgende Aufgaben:

• Entgegennahme der .!Jahresberichte des Vorstandes
I

Entgegennahme der ~erichte der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahl des vorstandes!
Wahl der Kassenprüfer
Festsetzung der I Beiträge, Aufnahmegebühren,
Dienstleistungspflichten gemäß § 7 der Vereinssatzung

Umlagen und sonstiger

•
•
•
•
•
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• Beratung und Beschlussfassung über gemäß nachfolgend Ziffer 4 eingegangene bzw.
vorliegende Anträge I

• Beschlussfassunq Übjr Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

4. Anträge zur Mitgliederver~ammlung können vom Vorstand und jedem Mitglied gestellt werden.
Sie müssen spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung
beim 1. Vorsitzenden ei~gereicht werden. Später eingehende Anträge können nur beraten
und beschlossen werden] wenn zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die
Dringlichkeit anerkennen. Satzungsänderungsanträge können nicht nachträglich in die
Tagesordnung aufgenommen werden.

5. Die Mitgliederversammlu!ng ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der
anwesenden stimmbered htigten Mitglieder - ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen
werden nicht mitgezählt.

6. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine Mehrheit
von drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

7. Die Beschlüsse der Litgliederversammlung sind vom Protokollführer und vom 1.
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden. zu
unterschreiben.

§ 11 Außerordentliiche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen.

Hierzu ist er verpflichtet, went

• es das Interesse des Vereins erfordert
• die Einberufung von einem Viertel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe

des Zweckes und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird.

§ 12 Vorstand

1. Den Vorstand bilden

• der 1. Vorsitzende
• der stellvertretende orsitzende
• der Schatzmeister
• der Schriftführer
• der Skischulleiter
• der Jugendleiter

2. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind

• der 1. Vorsitzende
• der stellvertretende Vorsitzende
• der Schatzmeister I
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

3. Der Vorstand wird mit />I.snahme der Jugendleiters von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von 2 Jahren gew1hlt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt.
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4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand bis zur nächsten
Mitgliederversammlung ein neues Mitglied kommissarisch berufen.

5. Der Vorstand erlecligt all~ laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die
Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die
Satzung einem anderenl Vereinsorgan zugewiesen sind. Die Zuständigkeit der einzelnen
Vorstandmitglieder könnr in einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt. werden.

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stirnme ts Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters.

Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

7. Der Vorstand kann w~itere Vereinsmitglieder als Referenten zuziehen, die zu seiner
Entlastung spezielle Au1fgaben wahrnehmen sollen. Der Vorstand kann sie, soweit es
sachdienlich erscheint, mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen lassen.

§ 13 Ordnungen

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung,
eine Beitragsordnung, eine Ehr ngsordnung, eine Datenschutzrichtlinie sowie eine Jugendordnung
geben. Mit Ausnahme der Geschäftsordnung und der Beitragsordnung, die von der
Mitgliederversammlung zu beschließen ist, ist der Vorstand für den Erlass der Ordnungen zuständig.

§ 14 Strafbestimmungrn

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Vereins verhängen,
wenn sie gegen die Satzung oder die Ordnungen des Vereins verstoßen oder wenn sie des Ansehen,
die Ehre oder das Vermögen des Vereins schädigen:

1. Verweis

2. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des
Vereins. I

3. Ausschluss gemäß § 6 Ziffer 3 der Satzung.

§ 15 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei
Kassenprüfer die nicht dem Vorstand angehören dürfen.

2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins
sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Der
Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen.

3. Bei vorgefundenen Mängjeln müssen die Kassenprüfer zuvor dem Vorstand berichten.

4. Bei ordnungsgemäßer ührung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer die
Entlastung.
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§ 16 Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei
deren Einberufun!~ die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern
angekündigt ist.

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es

a. der Vorstand mit ei!nerMehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder
b. von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich angefordert wurde.

3. Die Auflösung des verei!ns kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen
stimmberechtigten Mitg ieder beschlossen werden. Die Anstimmung ist namentlich
vorzunehmen.

4. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die die
Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.

5. Bei Auflösung des vereiJs oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des
Vereins an die Gemeindie, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke
zur Förderung des Sports verwenden darf.

Die vorstehende Satzung wurde L 06.0ktober 1994 in Essingen beschlossen.
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Änderungen

Version Nr. Anderunosqrund Datum
01 ~f§t~Y§~elbe I 06.10.1994

02 §2 Abs.3: ergä~zt: 26.04.2008
Für Tätigkeiten im Dienst des Vereins können nach
Vorstandsbescrüuss und Haushaltslage angemessene Vergütungen
I;)e~€!hltwerden·1

03 §4 Abs 1: geäldert: bis zum vollendeten 18. auf 25. Lebensjahr 08.05.2010

§4 Abs 4: gest~ichen:
, wählbar sind alle Mitglieder der Vereinsjugend die das 14.
Lebensjahr voll Indet haben.

§4 Abs 5: hinzwgefügt:
"Der Jugendleit~r muss das 18.Lebensjahr vollendet, der
stellvertretende ,ugendle;ter muss das 14. Lebensjahr vollendet
haben"

§4 Abs 50: geä~dert: ,
Nummerierung fbS. 5 wurde in Abs. 6 geändert

§4 Abs 6: geändert:
Nummerierung Abs. 6 wurde in Abs. 7 geändert

04 §13: ergänzt: I 25.05.2019
eine Datenschutzrichtlinie

I
I

Essingen, den 25. Mai 2019

{rCv~GL
Mathias Winter
Sch riftfü hrer

Jürgen Altmann
stellvertr. Vorsitzender
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